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Hinweise zu gewerblichen Sammlungen von Abfällen aus privaten 
Haushaltungen nach § 18 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 

Bei einer gewerblichen Sammlung von Abfällen handelt es sich um eine Sammlung außer-
halb der öffentlichen Abfallentsorgung, deren Zweck die Erzielung von Einnahmen ist (§ 3 
Absatz 18 KrWG). 

Abweichend von der grundsätzlichen Überlassungspflicht an die kommunale Abfallentsor-
gung können getrennt gesammelte Abfälle aus privaten Haushalten mittels gewerblicher 
(oder gemeinnütziger) Sammlungen erfasst werden, soweit die ordnungsgemäße und 
schadlose Verwertung sichergestellt ist (§ 17 Absatz 2 Nrn. 3 und 4 KrWG). 

Eine gewerbliche Sammlung darf allerdings nur dann durchgeführt werden, soweit über-
wiegende öffentliche Interessen dieser Sammlung nicht entgegenstehen (§ 17 Absatz 2 
Nr. 4 KrWG). Aus diesem Grund wird jede Anzeige einer Sammlung den betroffenen Krei-
sen und kreisfreien Städten sowie den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zur Stel-
lungnahme vorgelegt (§ 18 Absatz 4 KrWG). 

Wer muss die Sammlung anzeigen? 

Jeder, der Abfälle aus privaten Haushalten gewerblich oder gemeinnützig sammeln will. 
Beispiele: Altkleider- oder Schrottsammler.  

Ausnahme: Handwerksbetriebe, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Abfälle transportieren, ge-
werbliche Haushaltsauflöser oder Entrümpler. 

Welche Abfälle dürfen auf keinen Fall gesammelt werden?  

Gefährliche Abfälle 
das sind alle Abfälle, die in der Abfallverzeichnisverordnung (AVV) mit einem Sternchen (*) 
versehen sind. Zu den gefährlichen Abfällen zählen insbesondere auch Metallabfälle, die 
durch gefährliche Stoffe (z. B. Betriebsstoffe, Öle) verunreinigt sind oder gefährliche Stoffe 
bzw. andere gefährliche Bestandteile enthalten, Autobatterien oder Elektro-Altgeräte. 

Gemischte Abfälle  
das sind hausmüllähnliche Abfälle, die beispielsweise sperrige Stoffe enthalten.  

Wann muss die Anzeige gestellt werden?  

Geplante Sammlungen sind spätestens drei Monate vor Beginn anzuzeigen (§ 18 Absatz 
1 KrWG). Bestehende Sammlungen waren bis spätestens zum 01.09.2012 anzuzeigen 
(§ 72 Absatz 2 KrWG).  
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Wo ist die Sammlung anzuzeigen?  

Seit dem 01.06.2012 darf eine Sammlung nur noch dann durchgeführt werden, wenn sie 
zuvor bei der zuständigen Behörde angezeigt wurde. Soll die Sammlung in Schleswig-Hol-
stein durchgeführt werden, richten Sie die Anzeige bitte an das: 

Landesamt für Umwelt 
Abfallwirtschaft 
Hamburger Chaussee 25 
24220 Flintbek 
oder per E-Mail an abfallueberwachung@lfu.landsh.de. 

Anforderungen an die Anzeige der Sammlung 

Für die Anzeige ist das entsprechende Formblatt (siehe https://www.schleswig-hol-
stein.de/DE/fachinhalte/A/abfallwirtschaft/sammlungen.html) zu verwenden. So ist gewähr-
leistet, dass alle erforderlichen Basisinformationen vorliegen. Die weiteren Angaben kön-
nen formlos auf einem Beiblatt gemacht werden. 

Erforderliche Angaben (§ 18 Absatz 2 Nrn. 1 bis 5 KrWG) 

1. Angaben über die Größe und Organisation des Sammlungsunternehmens 

Größe und Organisation des Unternehmens lassen sich beispielsweise durch die Anzahl 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Sammelfahrzeuge beschreiben, aber auch 
durch die Höhe des Stammkapitals und durch den Jahresumsatz. Diese Daten können bei 
einem eventuell erforderlichen Leistungsvergleich (§ 17 Absatz 3 Sätze 4 bis 6 KrWG) be-
deutsam sein, um abschätzen zu können, ob das Unternehmen aufgrund seiner Wirt-
schaftskraft in der Lage sein wird, seine Sammlung auch in schwachen Konjunkturphasen 
mit niedrigen Rohstoffpreisen durchzuhalten. 

2.  Angaben über Art, Ausmaß und Dauer, insbesondere über den größtmöglichen Um-
fang und die Mindestdauer der Sammlung 

Es sind verschiedene Angaben zur beabsichtigten Sammlung erforderlich: 
- Wird mittels Hol- oder Bringsystem gesammelt? 
- Der räumliche Umfang der Sammlung muss benannt werden – wo soll gesammelt 

werden? Ist eine Sammlung im gesamten Bundesland oder nur in einem oder 
mehreren Kreisen / kreisfreien Städten vorgesehen? 

- An welchen Stellen wird im Falle eines Bringsystems gesammelt? Bei Container-
sammlungen sind die Gemeinden in den Kreisen bzw. die Stadtteile der kreisfreien 
Städte anzugeben, in denen Sammelcontainern aufgestellt werden sollen. Es liegt 
in der Verpflichtung des Sammlers, die erforderliche Erlaubnis für das Aufstellen 
auf Privatgrundstücken und/oder die Sondernutzungserlaubnis der jeweiligen Ge-
meinde einzuholen. 

mailto:abfallueberwachung@lfu.landsh.de
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/A/abfallwirtschaft/sammlungen.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/A/abfallwirtschaft/sammlungen.html
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- Wird die Sammlung in Eigenregie oder durch einen Dritten durchgeführt? 
Hier sind auch Angaben zum beauftragten Dritten erforderlich. 

- Wie sieht der zeitliche Umfang der Sammlung aus? 
o Wie oft sollen Sammelcontainer entleert werden? 
o Wie häufig soll eine Straßensammlung durchgeführt werden? 
o Welche Gesamtdauer ist für die Sammlung mindestens vorgesehen? 

3. Angaben über Art, Menge und Verbleib der zu verwertenden Abfälle 
- Welche Abfälle werden gesammelt (Bezeichnung der Abfallfraktion, Benennung 

des Abfallschlüssels nach der Abfallverzeichnis-Verordnung, falls vorhanden)? 
- Welche Sammelmengen werden pro Abfallart und Jahr im oben genannten Sam-

melgebiet erwartet? Die Mengenangaben müssen für jeden Kreis bzw. jede kreis-
freie Stadt getrennt angegeben werden. 

- Wohin werden die in dem genannten Gebiet gesammelten Abfälle gelagert und zur 
weiteren Verwertung gebracht? 

4. Darlegung der innerhalb des vorgesehenen Zeitraums vorgesehenen Verwertungs-
wege einschließlich der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung der Kapazitäten 
- Wo und auf welchem Wege sollen die gesammelten Abfälle verwertet werden? 
- Wie werden die erforderlichen Verwertungskapazitäten sichergestellt? 
- Falls die Verwertung nicht vom Sammler selbst durchgeführt wird, so sind genaue 

Angaben über das mit der Verwertung beauftragte Unternehmen zu machen sowie 
über dessen Verwertungswege und die Sicherstellung von dessen Verwertungska-
pazitäten. 

- Die belieferten Verwertungsanlagen müssen genau bezeichnet werden. 
- Beruft sich der Sammler im Vorgriff auf den Leistungsvergleich nach § 17 Absatz 3 

Sätze 4 bis 6 KrWG darauf, eine höherwertige Verwertung als der öffentlich-rechtli-
che Entsorgungsträger oder das von diesem beauftragte Unternehmen anzubie-
ten, so muss er dies detailliert darlegen und gegebenenfalls auch nachweisen. 

5. Darlegung, wie die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung der gesammelten Ab-
fälle im Rahmen der Verwertungswege nach Nr. 4 gewährleistet wird 

Hierzu sind konkrete Angaben und Nachweise, beispielsweise durch Verträge, in Bezug 
auf die angezeigte Sammlung erforderlich. 

Bei der konkreten Darlegung der ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung im Rah-
men der Verwertungswege muss für das Landesamt ersichtlich sein, inwieweit die gesam-
melten Abfälle wiederverwendet, recycelt oder beseitigt werden. So sind z. B. konkrete An-
gaben zum Sortierprozess der Abfälle bei den einzelnen „Stationen“ des Verwertungs-
wegs, d. h. bei den jeweiligen Abnehmern in der Verwertungskette, erforderlich. Weiterhin 
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ist anzugeben, was mit den Abfällen nach dem Sortierprozess passiert (z. B. Weitergabe 
an eine Recyclinganlage) und wo der anfallende Restmüll entsorgt wird. 

Anzeigepflicht für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen nach 
§ 53 KrWG  

Sammler, Beförderer, Händler und Makler von Abfällen haben nach § 53 Absatz 1 Satz 1 
KrWG die Tätigkeit ihres Betriebes vor Aufnahme der Tätigkeit der zuständigen Behörde 
(Hauptsitz des Betriebes) anzuzeigen. In Schleswig-Holstein ist dies die 

Gesellschaft für die Organisation der 
Entsorgung von Sonderabfällen mbH (GOES) 

Havelstraße 7 
24539 Neumünster 

Telefon: 04321 9994-0  
Fax: 04321 9994-44 

Dies ist eine weitere Anzeigepflicht zusätzlich zur Anzeige einer Sammlung nach 
§ 18 KrWG. Für diese Anzeige sind insbesondere die Regelungen des § 7 der Anzeige- 
und Erlaubnisverordnung – AbfAEV) zu beachten.  

Sie finden das Formblatt auch auf der Internetseite der GOES unter https://www.goes-
sh.de/sites/default/files/inline-files/formblatt_anzeige_53_neu.pdf. 

A-Schild nach § 55 KrWG 

Wenn Sie Abfälle befördern, brauchen Sie zwei A-Schilder.  

Sammler und Beförderer haben Fahrzeuge, mit denen sie Abfälle in Ausübung ihrer Tätig-
keit auf öffentlichen Straßen befördern, vor Antritt der Fahrt mit zwei rückstrahlenden wei-
ßen Warntafeln zu versehen (A-Schilder).  

Wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 55 Absatz 1 Satz 1 KrWG ein Fahrzeug nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mit Warntafeln versieht, handelt ord-
nungswidrig. 

Kennzeichnung von Sammelcontainer und Flyern  

Sollte die gewerbliche Sammlung mittels Sammelcontainer durchgeführt oder mit Flyern 
beworben werden, sind auf den Containern bzw. Flyern die vollständige Anschrift des ver-
antwortlichen Sammelunternehmens sowie die Telefonnummer eines Ansprechpartners 
innerhalb des Sammelunternehmens anzugeben. 

https://www.goes-sh.de/sites/default/files/inline-files/formblatt_anzeige_53_neu.pdf
https://www.goes-sh.de/sites/default/files/inline-files/formblatt_anzeige_53_neu.pdf
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Was ist sonst noch zu beachten?  

Die Sammlung bedarf keiner Genehmigung. Sie darf aber erst nach Ablauf der sogenann-
ten Drei-Monats-Frist begonnen werden. Die Frist beginnt mit dem Vorliegen der vollstän-
digen Anzeigeunterlagen. Das LfU kann die angezeigte gewerbliche Sammlung von Be-
dingungen abhängig machen, einen Mindestzeitraum für die Durchführung der Sammlung 
von bis zu drei Jahren bestimmen, sie zeitlich befristen oder Auflagen für sie vorsehen, so-
weit dies zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben erforderlich ist (§ 18 Absatz 5 und 6 
KrWG). 

Eine Untersagung der Sammlung durch das LfU kommt in Betracht, wenn 
◦ die Sammlung nicht angezeigt bzw. vor Ablauf der Drei-Monats-Frist mit der Samm-

lung begonnen wurde (§ 62 KrWG); 
◦ Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Anzeigenden oder der für die Leitung und 

Beaufsichtigung der Sammlung verantwortlichen Person bestehen (§ 18 Absatz 5 
Satz 2 Alt.1 KrWG); 

◦ die Einhaltung der in § 17 Absatz 2 S. 1 Nr. 3 und 4 KrWG genannten Voraussetzun-
gen (ordnungsgemäße und schadlose Verwertung, entgegenstehendes überwiegen-
des öffentliches Interesse bei gewerblichen Sammlungen) anders nicht zu gewährleis-
ten ist (§ 18 Absatz 5 Satz 2 Alt. 2 KrWG). 

Eine mit Bußgeld bewehrte Ordnungswidrigkeit gemäß § 69 Absatz 2 Nr. 1 KrWG liegt vor, 
wenn die Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet wird). 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro geahndet werden 
(§ 69 Absatz 2 Nr. 1 in Verbindung mit Absatz 3 KrWG). 

Von der Sammlung können weitere Rechtsbereiche berührt werden, die unbedingt beach-
tet werden müssen (zum Beispiel Gewerberecht, Straßen- und Wegerecht, Immissions-
schutzrecht) – erkundigen Sie sich daher bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung! 
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